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Medienmitteilung
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB)

Infrastrukturbauer orten massiven Korrekturbedarf beim neuen Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen
Zürich, 4. September 2008 - Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Gleichbehandlung, Wettbewerb und wirksamer Rechtsschutz. Diese fünf Grundsätze müssen bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) konsequent befolgt werden. Der vom Bund publizierte Vorentwurf für ein neues BöB genügt den heutigen Anforderungen an ein transparentes, faires und mit dem nötigen Rechtsschutz ausgestatteten Beschaffungsrechts jedoch nur teilweise. Deshalb fordert der Fachverband Infra transparente Offertöffnungen, ein Verbot von Abgebots​runden, die Begrenzung der Nachfragemacht und keine politische Willkür bei der Gewährung bzw. Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung.
Der Bund will sein Beschaffungsrecht moderner, klarer und flexibler gestalten. Der Fachverband Infra, die Organisation der Schweizer Infrastrukturbauer, unterstützt dieses Bestreben, weil gerade die Beschaffungsverfahren beim Bund und bei den Bundesbetrieben in der Vergangenheit immer wieder zu langwierigen Gerichtsverfahren und teuren Projekt​verzögerungen geführt haben (z.B. Neat-Los Erstfeld). Wird das BöB gemäss aktuellem Vorschlag der Bundesbehörden revidiert, bleibt bei wichtigen Bauprojekten nicht nur die Unsicherheit bei den Vergabeverfahren, sondern auch die Gefahr unzähliger Verzögerungen weiter bestehen. Der Fachverband Infra fordert deshalb den Bund auf, Abgebotsrunden bzw. Verhandlungen über den Preis, den Leistungsumfang oder das Preis-Leistungsverhältnis mit einzelnen Anbietern wie auch die Durchführung elektronischer Auktionen zu verbieten. Die Erfahrungen aus den Kantonen zeigen, dass die öffentliche Hand auch ohne Abgebotsrun​den nicht nur wirtschaftlich günstige Be​schaffungen vornehmen kann, sondern auch der Nachfragemacht öffentlicher Ver​gabestellen klare Grenzen gesetzt werden.

Begrenzung der Nachfragemacht
In der Bauwirtschaft, insbesondere im Infrastrukturbau, herrscht seit einigen Jahren ein intensiver Preiskampf. Einzelne öffentliche Bauherren stehen aufgrund dieser angespannten Wettbewerbssituation immer wieder in der Versuchung, ihre Nachfragemacht durch Auflagen und Forderungen, welche von den Anbietern unter normalen Wettbewerbsverhältnissen niemals akzeptiert werden könnten, zu missbrauchen. Nur durch das Verbot von Abgebots​runden, durch die Publikation der Offertöffnungsprotokolle und durch einen klaren Rechts​schutz kann eine faire Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern ermöglicht werden. 
Gleich lange Spiesse
Haben Unternehmen ihren Firmensitz oder eine Niederlassung in der Schweiz, sind gemäss Vorentwurf zum revidierten BöB diejenigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, welche am Ort des Sitzes gelten (Herkunftsortsprinzip). Anbieter ohne Sitz oder Niederlas​sung in der Schweiz hingegen haben die Bestimmungen am Ort der Leistung zu erfüllen (Leistungsortsprinzip). Der Fachverband Infra unterstützt den Willen des Bundes, landesin​terne Hindernisse beim Beschaffungswesen zu beseitigen und einen Schweizer Binnenmarkt zu schaffen. Weil die gemischte Anwendung von Herkunfts- oder Leistungsortsprinzip dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Anbietenden widersprechen dürfte, tendiert der Fachverband Infra zur Anwendung des Leistungsortsprinzips für alle Anbieter. Ein einheitli​cher Schweizer Binnenmarkt ohne Grenzzäune zwischen Kantonen und Gemeinden ist vor allem dadurch zu realisieren, indem Arbeitsbedingungen, Umweltauflagen oder Bauvor​schriften auf nationaler Ebene harmonisiert werden.
Ein Recht auf Rechtsschutz
Die Vergabe für die Ausführung der Bahntechnik im Gotthard-Basistunnel hat jüngst gezeigt, dass Vergabebeschwerden bei zeitlich kritischen Sub​missionen zu grossen politischen Problemen und hohen volkswirtschaftlichen Kosten führen können. Um dies zu verhindern, will der Bundesrat bei Bauten von grossem öffentlichem Interesse die auf​schiebende Wirkung einer Beschwerde von vornherein entziehen. Die Übertragung dieser Kompetenz an den Bundesrat erachten wir als politisch zu heikel, zu willkürlich und zu störungsanfällig. Auch wenn die Bauwirtschaft ein grosses Interesse daran hat, die dringend benötigten Infrastrukturbauten zu realisieren und nicht zu prozessieren, lehnt der Fachverband Infra diesen Vorschlag ab. Mit der Übernahme der in der Praxis bewährten Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentli​che Beschaffungswesen (IVöB) zur aufschiebenden Wirkung kann eine hohe Rechtssicherheit erzielt werden, ohne dass einzelnen Parteien ihre Rechtsmittel entzo​gen werden. Schliesslich hat ein verlässli​cher Rechtsschutz in der Schweiz eine lange Tradition, welche es auch in Zukunft zu wahren gilt.
Die vollständige Stellungnahme des Fachverbandes Infra finden Sie unter
www.infra-schweiz.ch.

Weitere Auskünfte:
Dr. Benedikt Koch, Geschäftsführer Fachverband Infra, Mobile 079 622 09 40
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